
Hans Zacher
Pluralität der Gesellschaft als Aufgabe”

Was 1sSt Pluralismus?

„Pluralismus 1m unvermeidlichen Sınn einer kreatürlichen Notwendigkeit bedeutet
die Tatsache, daß der Mensch und sSeinNn Daseinsraum AUS verschıiedenen und viel-
taltigen Wıiırklichkeiten gebildet werden, da{ß die Erfahrung des Menschen selber von

ursprüngliıch mehreren Quellen herkommt (deren Zusammenspiel nıicht VO  s} vornherein
einheithich strukturiert 1St) und weder theoretisch noch praktisch diese Vielfalt auf
einen einz1gen Nenner bringen annn VO  - dem allein Aus diese Vielfalt ableitbar,
begreifbar oder beherrschbar ware. Die absolut durchschaute und konkrete Einheit
der Wirklichkeit 1st für den Menschen als metaphysisches Postulat und eschatologische
Hoffinung da, ıcht aber als verfügbare Größe Dieser Pluralismus 1St der Index der
Kreatürlichkeit: 1LUFr 1ın Gott 1st alles eINs; 1m Endlichen 1sSt der Antagonismus der
Wırklichkeiten unaufhebbar.“ Mıt diesen Worten beschreibt arl Rahner das plurale
Wesen des Menschen. Und zieht daraus die Konsequenz für das plurale Wesen
der menschlichen Gesellschaft: „Es kann und dart hier keine einzige greifbare
nNnstanz (die N1Uur der unverfügbare Gott 1st) geben, die sämtliche gesellschaftlichen oder A

Sar menschlichen orgänge autonom un adäquat zugleich teUeEerTt un: als Vollzug
ihres einzigen eigenen Wesens begreift. ° Gott 1n seiner absoluten, unıversalen acht
un!: allseitigen Verfügung 1n der Welt“ hat „keinen Stellvertreter weder den
Staat noch die Kırche.“ Diese Sätze mögen hier für die These der wesenhaften Not-
wendigkeit der Pluralität der menschlichen Gesellschaft stehen. Dafiß S1e auch unab-
hängig VO  3 Rahners metaphysischem Standort postuliert wırd un: werden kann, 1St
evıdent. K

Doch erleichtert die Evidenz des Prinzıps kaum, die Pluralität der Gesellschaft
eisten. So sehr s1e dem Wesen des Menschen entspricht, sehr nımmt S1e teil der
Aast des Menschen, sıch verwirklichen, und seinem Risıko, sıch verfehlen.

Definieren WIr Pluralismus als eın System des Geltenlassens UN der Selbstverwirk-
lichung möglicbst vieler, zeigt sıch schon dıe immanente Spannung all, denn der
Mensch verwirklicht sıch nıcht NUr als „einsamer“, sondern auch als „gemeinsamer“.
Er braucht Gemeinschaft VO  3 der Familie biıs ZUur internationalen Gemeinschaft der
Völker. Gemeinschaften werden mater1al durch gemeinsame Werte, formal durch
gemeınsame Vertahrensweisen begründet. Und SCHh seines Bedürfnisses überindi-

Text eınes Vortrags, den der Vertasser anläßlich der Eröffnung der Salzburger Hochschulwochen
Juli 1969 gehalten hat Die Vortragsform wurde für den Dru  CK beibehalten. Die Überschrifen

wurden für den Druck eingefügt.
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viduellen Wertbekenntnisses un überindividueller Wertverwirklichung und ebenso
SCHh der Notwendigkeit, siıch 1mM „wischenmenschlichen Verkehr autf gemeinsame
Regeln einrichten können, bedarf der Mensch der Gemeinschaft, sich voll
enttalten. Pluralıtät ann also nıcht Negatıon des Gemeilnsamen bedeuten, sondern
11UE dıe Bestimmung des Maßes der Gemeinsamkeit V“O: einzelnen her.

Damıt 1St das Problem des Pluralismus reilıch Erst neu formuliert, nıcht gelöst.
ber gibt dafür auch keine allgemeinen un: endgültigen LOsungen. Die Behauptung
allgemeıner un endgültiger Formeln tür die Grenze 7zwischen den Sphären der Indi-
viduen un: der Gemeinschaften widerspräche der pluralıstischen Grundannahme VO  -

der Teilhaftigkeit un damıt auch möglıchen Vorläufigkeit des menschlichen Selbst-
un: Umweltverständnisses. Vielmehr mu{fß als ine beständige Aufgabe des Menschen
angesehen werden, sıch darum bemühen, dıie jeweıls 1er un Jetzt richtige Grenze

inden
Ehe ıch versuche, ein1ges über diese Aufgabe S  9 mufß ıch 7zwel Einschränkun-

gCcH anbringen. Erstens: Die Problematik des Pluralismus hat viele Erscheinungs-
formen, Ww1e Gemeinschaften gibt Dıie umfassendste Kompetenz, die plurale Gestalt
menschlicher Exıistenz bestimmen, lıegt jedoch beim Staat Und dessen allgemeinstes
un wirksamstes Medium 1St das Recht Daher 1St. gerechtfertigt, den Versuch, dıe
Aufgabe des Pluralısmus konkretisieren, auf Staat un echt konzentrieren.

Zweıtens: uch 1n der Ebene des Staates sind die Probleme des Pluralismus Je
konkret. Voraussetzungen un Stand pluraler Ordnung un Lebenswirklichkeit sind
VO  e Land Land andere. bıtte Sıe Nachsicht, W e iıch das Beispiel der Bun-

desrepublik Deutschland 1in den Vordergrund stelle. Dıie Auswahl entspricht meıner
Herkunft. Analogien un Umkehrschlüsse 1n bezug auf andere Länder darf iıch denen
überlassen, die AUS anderen Ländern kommen.

14 Grundfragen pluraler Ordnung

Jede Gemeinschaft hat Z7WwWel unbestreitbare Wertansätze: den einzelnen Menschen
un: die Gemeinschaft selbst. Das Gemeinwesen mu{fß daher nach Maßgabe seiner Zwecke
den Beziehungen seiner Glieder 7zueinander ine gerechte Ordnung geben, ihnen wech-
selseitige Achtung abverlangen und Übergriffe ARN einer Sphäre in die andere 1abwehren.
Es mu{(ß ferner, 11 sıch un damıt seine 7 wecke nıcht preisgeben, Angrifte aut
seinen Bestand abwehren. Jeder Gemeinschaft stellt sıch 7zudem aber die Frage, welche
Werte s1e darüber hinaus annehmen, schützen un verwirklichen 3111 Ich 38881 diese
VWerte, die weder AUusSs der Sphäre des Individuums noch Aaus dem Existenzanliegen der
Gemeinschaft abgeleitet sind, jer die „objektiven Werte“. Gerade ıhnen mu{(ß Plura-
lısmus k ritisch gegenüberstehen.

Soweıit iıne Gemeinschaft 1n bezug aut ZeW1sse Werte homogen 1St, annn S1e ihrer
Ordnung dies zugrunde Jegen. Jedoch darf der Umschlag VO  a der Homogenıität als
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Tatbestand Zr Homogenität als Zielvorstellung oder VO  } der Homogenität als Voraus-
SETZUNG und gestaltgebender Grundlage rechtlicher Ordnung Zur Homogenität als recht-
lich erst herzustellendem Zustand nıcht übersehen werden. ıne Gemeinschaft ann über
ıhre homogene Basıs hinaus um mehr Gemeinsamkeit verlangen, Je mehr die Zuge-
hörigkeit iıhr treiwillig 1St. Dabei sınd außer der unmıiıttelbaren rechtlichen Frei-
willigkeit des Beitrittsakts dıe Freiwilligkeit des Verbleibens und auch alle Folgen in
Betracht zıehen, die MIi1t dem Nıchtbeitritt, dem Beıtritt, dem Ausscheiden un! dem
Verbleiben verbunden sind. Je mehr die VWerte, welche die Zugehörigkeit einer
Gemeinschaft vermittelt, der menschlichen Exıistenz elementar zugeordnet sınd, desto
geringer 1sSt deshalb der Anspruch auf Gemeinsamkeıt. Der Gemeinsamkeitsanspruch
einer Gemeinschaft sinkt schliefslıch mıit der Zunahme der Zahl iıhrer Mitglieder und
ihrer Zwecke

Der Staat 1St danach durch seine Bedeutung für die primıtıven Voraussetzungen
menschlicher Existenz, durch seine generelle Unentrinnbarkeit, durch die Allgemeinheit
seiner 7 wecke un die Zahl seiner Angehörigen als ein Gemeimwesen VO  ; eXtirem nıed-
rıgem Gemeinsamkeitsanspruch qualifiziert. Das heißt VOTL allem Der Staat sollte
„objektive Werte“ nıicht erzwıngen, nıcht dekretieren un durchsetzen.

Damıt sind jedoch NUur Rıchtungen angegeben. Das Konkrete bleibt eisten. Schon
dıe Definition un: Verwirklichung der beiden Grundwerte Finzelmensch und Ge-
meiınwesen wirft pPermanent erhebliche Schwierigkeiten der Konkretisierung auf und
nötigt einer Fülle sekundärer Wertentscheidungen. Darüber hinaus sınd die ber-
gange zwischen den Eckzonen des Wertdreijecks „Einzelmensch“;, „Gemeinschaft“ und
‚objektive VWerte“ fießend. Und endliıch 1St ede Gemeinschaft auf ein Maxımum

gemeinsamen „objektiven Werten“ hın auch dann angelegt, WEeNnn S1€e dieses nıcht er-

zwıngen annn und darf Sıe integrieren das GemeiLnwesen und helfen, die Wertfindung
auch $lr die Grundwerte des Einzelmenschen und des GemeiLnwesens SsSteuern

Um die notwendige Einheit darzustellen, ohne die Vieltalt unterdrücken, 1st das
plurale Gemeinwesen auf Konsens angewiesen nıcht 1Ur hinsichrtlich der „objektiven
Werte“, auch hınsıchtlich der Stellung des Einzelmenschen Je für sıch und 7zueinander
und hinsichtlich der Organısatıon un des Schutzes des GemeLi1nwesens. Wo Konsens
tehlt, 2Nn organısierte Entscheidung notwendig werden. Während jedoch Konsens
Autonomie der Konvergierenden bedeutet, bedeutet organısıerte Entscheidung Hetero-
nomı1e der Entscheidenden. Entscheidung 1St 7zudem Leıistung, die nıcht unbegrenzt
möglich 1St. FEın Auseinandertreten der drei Größen „Normbedarf“, „Konsens“ und
„Entscheidungskapazität“ bedeutet eın Ordnungsdefizit. Das desintegriert das Gemeıin-

und gefährdet die Werte des einzelnen. Und provozıert, daß soziale Zwänge
als Quası-Entscheidungen, VOIL allem aber als Quası-Konsense 1n die Lücke Lreten Sı1e
bedeuten nıcht Pluralismus, sondern Heteronomie der Konsentierenden gegenüber den
Dissentierenden. Deshalb ebt die pluralistische Demokratie VO „Konsensgeschiebe“,
das iıhren Entscheidungsbedarf begrenzt. Das Ist NAau esehen eın vieltältig gC-
schichtetes System VO  - Konsensen: solchen, die einen Normbedart angeben; solchen,
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die ihn befriedigen und ciamit Entscheidungen erübrigen; und solchen, die Entschei-
dungen begrenzen, indem S1e Vielfalt un Wıderspruch zulassen oder gewährleisten.

H4E Die konkrete Lage und Herausforderung des Pluralismus

Aus al dem Gesagten ezieht die gegenwärtige Lage des Pluralismus iıhr spezifisches
Maiß Spannung und Reibung, Hoffnung un Getahr. 11 die folgenden Erfah-
rungen hervorheben.

Erstens: Pluralismus tällt leichter, Je geringer die Differenzen ın der
Gesellschafl sınd. Wr sınd totale Einheit un Pluralismus inkompatibel. Plu-
ralismus findet seinen Sınn darın, Vielfalt ermöglichen. Jedoch wächst dıe
ACt pluraler Ordnung mit der Zahl un der raft der gegebenen Dıifteren-
ZCN, VOT allem MILt der Zunahme VO  = Ideen jeweils allgemeinen und ausschließlichen
Geltungsanspruchs. Keıine soz1ale FEinheit 1St. unbegrenzt aufnahmefähig für Antago-
nısmen. Von einem Zzewı1ssen rad des Dissenses wiırd die einheitsstiftende raft
des pluralen Konsenses unzulänglich, dieser selbst unglaubwürdig. Entscheidung und
Herrschaft wuchern oder dıe Ordnung wırd defizitär un: die soz1alen Mächte geraten
außer Kontrolle. Sınd die Merkmale der volonte generale 1im Schwinden, Sagt Rousseau,
„SO oibt keine Freiheit mehr, welche Parte1 INa  - auch ergreite“,

Die Belastungen, die daraus für den Pluralismus gegenwärtig erwachsen, werden
durch Wel Umstände verschärft. Der se1 mit einem Wort Tocquevilles charakte-
risiert: „In einem demokratischen olk stellt jede NEeEUE Generatıon auch ein
olk dar Das Wr hierzulande noch nNn1ıe bewufßt Ww1e jetzt, sıch ZU ersten Mal
eın Generationswechse] vollzieht, während die Demokratie andauert. Der zweıte Um-
stand se1 mi1t einem Wort ert Brechts notifiziert: „Wenn A Beispiel die rage der
Freiheit auftaucht, mu{fß testgestellt werden, welche Bedrückung den Wunsch nach
Freiheit CErZCUBL hat, denn durch ine solche Feststellung wiıird die betreffende Art der
Freiheit, die nötıg geworden 1St, bestimmt.“ Konkret meıne ıch MIiIt diesem Zitat: daß
65 eines 1St, eine plurale Ordnung VOT der Alternative des totalıtiären Staates autfzu-
bauen, und ein anderes, den Mängeln einer gegebenen pluralen Ordnung Ärgernis

nehmen. Diese beiden Umstände der Generationswechsel un: die Entfernunge
der lebendigen Erfahrung der Unfreiheit hängen hic et NUNCc CN mıteinander
S4ammen. Ihre Wirkungen verstärken siıch wechselseitig. Und diese Wirkungen sınd
deshalb 1n hohem Ma{ kritisch, weiıl sich die gegebenen Dissense nıcht auf den
Bereich verzichtbarer „objektiver Werte“, sondern auf eınen Grundwert des Gemeın-
wWesens auf den Grundwert pluraler Ordnung chlechthin auf den Menschen, auf
seine Freiheit, auf seın Sollen und Dürten in der Gemeinschaft BA Hıer können
Normen nıcht entbehrt werden. Und provozıiert der Dissens Entscheidung un
Herrschaft oder Unordnung und Ausgeliefertsein. Und weiıl 1er der Mensch selbst 1in
Anspruch S  3800801 wird, liegt und alter Totalitarısmus besonders nahe.
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Mit dem Generationswechsel ;15T exemplarischbereits die Zzweıte Erfahrung berührt,
die 1er hervorgehoben werden soll Pluralismus fällt leichter, 1 wenıger die
Verhältnisse sıch ändern. Die Vielfalt, die der Sınn des Pluralismus iIST, vollzieht sich
ZWAar notwendig auch zeitlich historischer Dımension. Pluralismus muß sich daher
als {ahiıg W  5} das jeweils Neue aufzunehmen ber die Anstrengung pluraler
Existenz wiıird größer, WEN1ISCI Erfahrung wechselseitige Einschätzung un:
Anerkennung ermöglıcht und JC WEN1SCI INan sıch aufeinander einstellen und M1C-
einander einrichten kann. Neues annn zudem j den elementaren pluralistischen
Konsens selbst enNn. Es kann autorıtar un totalıtär SCMCINET SC1in Gerade dıe
Sorge davor annn den Pluralismus die Krise treiben.

Drıittens Pluralismus fällt eichter, JE mehr die der Gesellschaf vorhan-
denen Differenzierungen M1ItT beständigen Gruppierungen zusammenfallen War mu{
Pluralismus auf die Selbstverwirklichung und das soz1ale Gelten des einzelnen zielen.
ber Aaus der Gleichheit un Verschiedenheit der Masse der einzelnen wiırd nıcht
unmittelbar 1116 Ordnung, die diese Selbstverwirklichung ermöglicht Dazu sind Instı-

der Vorordnung und Sonderung der Interessen und Meınungen Hıer
1ST der Ort des Gruppenpluralismus.

Als geschlossenes 5System verabsolutierter Gruppenpluralismus verkürzt den Sınn
des Pluralismus. Er bedrängt den einzelnen, der nıcht Gruppe angehört oder
WEN1ISSTENS Konsens MI1t relevanten Gruppe finden weiß ber als Hılten ein

System der Selbstverwirklichung un des sozialen Geltens der einzelnen eingebracht,
sınd gruppenpluralistische Strukturen auf lange Sicht 38815 Bedingung der Pluralität

der Einheit Die Fähigkeit der soz1ialen Gruppen Institutionen pluraler Vorordnung
und Sonderung der Interessen un: Meıinungen SC1N, wächst dem Ma{ dem
sıch ihnen verantwortlich zurechenbare Entscheidungsprozesse vollziehen,
die die Wahrnehmung der Interessen nach außen ZU Staat und den anderen
Gruppen hin legitimieren un die Bınnenordnung der gleichen Interessen und der
yleich Interessierten übernehmen

Der Mangel umfassenden gruppenpluralistischen Strukturen verschärf* das Rı-
s1ıko des Gegensatzes zwischen den Individuen der ATtOMI1isSierten Gesellschaft und der
Autorität ihrer Einheit Der Aktionismus der unständiıgen Gruppen VO  e den heute

beliebten ad hoc-Gruppen bis den SOgEeNANNTLEN Massen 1ST. kein Ersatz ur  ..
gruppenpluralistische Ordnungsstrukturen. Er kann Meınungen artikulieren, die
System der ständigen Urganısation keinen ÖOrt oder Ausdruck finden Er kann aber
auch den einzelnen un: die Entscheidungsträger der Allgemeinheit ruck eTZEN,
der durch nıchts oder 1 mehr legitimiert 1STt als durch die Entschlossenheit ZuUur

lautstarken Forderung Schon das Fehlen langfristiger Organısatıon oft daß
dieser Aktionismus nıcht auf kollektive AÄAutonomie AUS IST, sondern auf Heteronomie
also aut elementar Antipluralistisches.

Im Zusammenhang 199080 der Angewiesenheit des pluralıstischen Staates autf Sru
penpluralistische Substrukturen muß auf die SanNS1SC Negatıon des Integralismus Dar-



Hans iacber
tikularer Gruppen autmerksam gemacht werden. Sie 1St einselt1g und daher falsch
Integralismus partikularer Gruppen 1St dem größeren Gemeinwesen gegenüber ambi-
valent. Er ann 1m Wiıderspruch den Zwecken, der Größe und der Notwendigkeit
einer Gruppe stehen un: deshalb dem Pluralismus zuwider se1n. Er greift annn den
pluralistischen Konsens des größeren Gemeinwesens Integralismus partikularer
Einheiten kann dem Pluralismus der größeren Einheit auch annn schädlich se1n, WeNNn

AggressSIV auf diese größere Einheit ausgreift. Integralismus jedoch, der den Zwecken,
der Größe und der Notwendigkeit der partikularen Einheit gemäfs 1St und iıcht auf
den Integralismus der größeren Einheit zielt, 1St VO Pluralismus der größeren Einheit
her N:  cht NUur erträglich, sondern wünschenswert. Er 1St eın unentbehrliches Medium
der kleineren Finheit 1n der größeren Vieltalt.

Der Zzweıte un: dritte Aspekt seı1en noch durch folgenden werten erganzt: Pluralis-
INUS fällt leichter, Je mehr die Mitglieder der Gesellschaft Je für sich gewisser
Beharrung un Bindung fähıg sind. War muß das pluralistische Gemeinwesen dem
einzelnen ein Maxımum Freiheit verschaffen, sıch auch durch Veränderung ver-

wirklichen. Gleichwohl kompliziert sıch mi1it zunehmendem Gebrauch dieser Freiheit
die Equilibristik des pluralistischen 5Systems ine Gesellschaft, die Veränderung
schlechtweg als Fortschritt heiligt un Ireue für ächerlich hält, gerat leicht in Gefahr,
das empfindliche Gleichgewicht des Pluralismus verlieren.

Fünflens: Pluralismus fällt leichter, Je mehr objektive Gegebenheiten dıe
Entscheidungsfreiheit einengen. WAar wächst die Möglichkeit der Vielfalt, die der Plu-
ralismus intendiert, mit den Entscheidungsräumen, die die sachlichen Gegebenheiten
eröffnen. ber gerade daraus erwachsen He Probleme der Abgrenzung. Woachsende
Verfügbarkeit VO  3 Gütern bedeutet LUr potentiell wachsende Vielfalt, ebenso aber
LEUEC Möglichkeiten der Einheit un der Aggress1i0n. In einer Überfluß- un Freizeit-
gesellschaft steht das pluralistische System VOTLT anderen Aufgaben als in einer Napp-
heıts- un Arbeitsgesellschaft. Indem sıch dıie Machbarkeit der Welt ausdehnt, ordert
die soziale Vertfügung über S1e immer NEeUeE Entscheidungen un Konsense.

Hıer drängt sıch die Parallele des zunehmenden 1ssens die Machbarkeit der
soz1ialen Normen auf. Wo diese 1Ns Bewußtsein trıtt, ErZEUT S1e ebenso integralistische
Ansprüche WI1e pluralistische Möglichkeit un Verlegenheit.

Sechstens: Pluralismus $5llt leichter, Je mehr die Träger normatıver Postulate
diese für sıch un: je wenıger s1ie s1e für andere UN das Allgemeine erheben. Wwar
schliefßt Pluralismus den Austausch des Vieltfältigen und der allgemeinen Ordnungs-
bılder e1n. Selbstbezogene Forderungen werden jedoch anders kalkuliert als fremd-
bezogene. Und partikulare selbstbezogene Forderungen können ihre Lösung 1n Son-
derung finden: iremdbezogene Forderungen dagegen drängen Konflikten, Ent-
scheidung un Heteronomuıie. Die alten Gefahren dieser Art finden S1' neuerdings
erganzt durch ale massenhafte Übung einer „hinweisenden Moral“ das Wortspiel
liegt ahe: einer „demonstrierenden Moral“ deren zentrale Pflicht sein scheint,
jeweıils andere 1n anderen Rollen auf deren Pflichten un: Fehler hinzuweisen.
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Szebtens: Pluralismus fällt leichter, Je breiter Un gleichmäßiger das Interesse
Allgemeinen ISt. War erscheint als ein Ausfluß der Pluralität, daßi

der einzelne einen nach seinem Vermögen und seinen Interessen unterschiedlichen
Anteıl Allgemeinen nımmt. Jedoch droht Pluralismus sıch in dieser Ungleichheit
selbst aufzuheben. Das Dilemma wırd deutlich ABa herrschenden Rückzug 1n die Pryıvat-
heit. Privatheit 1sSt gewiß eın Reservoıiır der Freiheit. ber eın UÜbermaß Privatheit
schaftt Vakuen der öftentlichen Ordnung und Kontrolle. Die Beherrschung, Ja Uni1-
formierung der privaten Exıistenz durch soziale Zwänge 1St ekannt. Pluralismus
1St öftentlich auch öftentlich oder A 1St ıcht. Eın ungleiches UÜbermaß Priıvat-
heit endlich überantwortet das Allgemeine denen, die auf Privatheit verzichten. Das
führt inadäquaten un: mitunter unwıderruflichen Vorschüssen Macht Das
Phänomen 1St heute als Herrschaft der „engagıerten und informierten Minderheiten“
alltäglich.

Lassen Sıe mich die Liste der Koordinatensysteme der soz1ialen Bedingungen des
Pluralismus 1er abbrechen. S1ie hat hinreichend deutlich gemacht, dafß der Pluralismus
siıch einer einzıgartıgen Herausforderung gyegenübersieht. Die Nachfrage nach pluraler
Entfaltung 1St ebenso gestiegen W1€e ıhr Spielraum gewachsen 1St. Damıt 1St der Plu-
ralismus auch anstrengender yeworden. Se1in weıtgespanntes, bewegteres Spiel 1St
talliger geworden. Und unversehens keimen NEeEUeE Gefahren, die Vielheit durch Einheit

(Manche der Difierenzen mOögen verbalen und theoretischen Charakters se1n.
Der exkulpierend gyemeıinte 1Nnwe1ls aut bloßen Wortradikalismus 1st ekannt. DasE A E SS AI macht nıchts einfacher. uch Worte ZzZersetzen Konsense und formieren 1LICUEC aggressive
und defensive. Und theoretischer Streıit WwWare aum einer, WenNn sıcher ware, dafß BE

kein sachlicher 1St.)
Man liest bei Chateaubriand über die frühen Jahre der tranzösischen Revolution:

„Der Kampf zweıer Geistesrichtungen, der Zusammensto{(® der Vergangenheit miıt der
Zukunft un die Mischung alter und Sıtten lassen 1n einer Gesellschaft, die siıch
LCU formiert, 1ne Übergangslösung entstehen, diıe jede Langeweıle ausschließt. Wenn
die Leidenschaften un: die Charaktere ihrer Fesseln ledig sind, entfalten S1e ıne
Energıe, dıe S1e 1ın einer wohlgeordneten Gemeinschaf} nıemals besitzen. Der Umsturz
der Gesetze, der Wegfall VO  w Pflichten, Bräuchen und Regeln des Anstands, Ja (L
die Getahr verleihen dieser Unordnung eın welıteres Interesse.“ Und das Menschen-
geschlecht „beginnt die Notwendigkeit soz1alen Zwangs erst wieder spuren, WEeNn

dem Joch der UuCHI, durch die Freizügigkeit ErZEeUgTLEN Tyrannen achzen
hat.“ Man liest das 1mM doppelten historischen Kontext un: gerat in den Zwiespalt VO  -

Hoffnung und orge Dann aber liest INa  e bei Platon: „Denn die allzu oroße Freiheit
schlägt oftenbar 1n nıchts anderes als in allzu große Knechtschaft, sowohl beim
Indivyviduum WI1e beim Staat. Natürlich also denn geht dıe Tyrannıs Aaus keiner
anderen Staatsverfassung hervor als AUuUS der Demokratie, AUS der ZUuUr höchsten Spitze
getriebenen Freiheit die größte und drückendste Knechtschaft.“ Man liest und be-
kommt Angst Endlich aber liest INAall, W 4S Tocqueville über diese ngst Handel
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und Industrie nehmen den Menschen 1n Anspruch, „dafß siıch nıcht Staat un:
Freiheit kümmert; es genügt ıhm, wenn Ordnung herrscht; und spurt zunächst die
Erschütterung des Wohlstands durch den Wellenschlag der Freiheit ( 9 die Furcht
VOoOr der Anarchie äßt die Menschen Jange nıcht AD uhe kommen un macht S1€e
bereıit, bei der ersten Unordnung die Freiheit wegzuwerfen. gebe NZ da{ß der
öffentliche Friede eın yroßes Gu iSt aber iıch 11 doch nıcht ganz vergesSCh, daß über
diese gute Ordnung alle Völker schließlich vAn Tyranneı gekommen sind. Eın Volk,
das VO  - seiner Staatsführung 11UTr die Aufrechterhaltung seiner Ordnung verlangt, 1St
1im Grund se1nes erzens schon Sklave geworden; 1sSt der Sklave se1nes Wohlergehens,
un dem Mann, der 1n Ketten legt, 1St der Weg bereitet.“ Man liest das und wel:  ß,
dafß der Versuch, der Freiheit ihre Ordnung iıne plurale Ordnung also geben,
nıcht aufgegeben werden darf.

Der Weg dieses Versuchs führt nıcht Zzurück. Die Unruhe der eit Mag den Gedanken
eines „guten alten Pluralismus“ eLtw2 der fünfziger und frühen sechziger Jahre
aufdrängen. Darın liegt jedoch keine reale Lösung. Pluralismus 1St konservatıver als

heute ZCI1N gesehen wird,. ber Restauration 1St keine Möglichkeit des Pluralismus.
Die gegenwärtige Herausforderung des Pluralismus bestehen heißt vielmehr, den

Weg 1n ine Zukunft re  n, die der gleichen Würde un: FEreiheit der Menschen
immer NEUEC un größere Chancen un Risıken bereiten wird. Die zunehmende Pro-
duktivität der Arbeit des Menschen wird den Alternatıven zwischen Zugang Z

Arbeit un: Freistellung VO Arbeit Sınn für die Entfaltung des Menschen als
eines einzelnen un als eines sozial Mächtigen oder Aggressiven geben. Die Verteilung
un Umverteilung VO  - immer mehr Gütern auf immer mehr Menschen un: immer
dichter ebende Menschen wiırd nEeUeE FEintallstore der Herrschaft öffnen. Die mmM assenN-

hafte Interkommunikatıon der Menschen wird die Gefahr, daß kranke Psychosen
die Stelle VO  3 gesunden Konsensen TELCH; 1Ns Ungemessene steigern. Und endlich
bereitet sıch die Menschheit immer sehnsüchtiger darauf VOor, „biologisch“ manıpuliert

werden. Dıie Gefahren, VO Weg des Pluralismus abzukommen, siınd unabsehbar
groß.

Das alles wirft seine Schatten auf die gegenwärtige Krise des Pluralismus VOTauS

Niemand ann Gegenwart und Zukunft in dieser Sache trennen. ber zunächst hat
der Pluralismus als ein Je konkretes Phänomen den Augenblick bestehen.

Institutionelle Hiılten pluraler Ordnung

Diese Lage des Augenblicks scheint nıcht 7uletzt gekennzeichnet durch Unsicherheit
und Labilität. Das Ganze un das Partikulare, das Bleibende un das siıch Verändernde,
etztlich das Je Vereinbare un Je Unvereinbare sind oft unkenntlich. Somıit drohen
Brüche un!: Kämpfe, NEUC Macht un: nNneuUuUe Unterdrückung. In dieser Lage richtet S1
die rage auf Institutionen als Faktoren der Stabilisierung, Klärung un: Schlichtung.
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Plura ıtAat ese aft als

In etzter nstani treten Staat und echt als mögliche Katalysatoren
hervor. luraler Existenz

Das Recht als Medium pluraler Ordnung
Die pluralistisch-integralistische Polarität VO  58 Staat und Recht umgreift die inner-

gesellschaftliıchen Kontraste und Spannungen (wobei dıe Probleme transnationaler
Interdependenz 1er zurückgestellt werden müssen). Staat und staatliches Recht haben
Einheit darzustellen. Das 1st der Grund, aru die Gesellschaft siıch staatlich verfaßt.
Staat un echt haben aber auch einen unmıiıttelbaren Bezug ZU einzelnen. Staat und
Recht sind Staat un: echt des Menschen eines jeden Menschen. In dieser Polarität
liegt eıne spezifische pluralistische Chance: der Schutz des einzelnen den wilden
Integralismus un: Totalitarısmus gesellschaftliıcher Zwänge und Mächte. Im Recht
liegt der Schutz des Außenseiters und der Minderheit auch dann noch, WENN die homo-
SCNC Mehrheit die Unterdrückung oder Ausmerzung des Heterogenen denkt

Dıie Weisen dieser Hilfen sınd reilich verschieden. Vordergründig biletet das echt
Schutz wenigstens durch Zeitverzug. Als dauernde Ordnung kann raschen gesell-
schaftlichen Veränderungen nıcht ımmer folgen. egen Pogrome versagt a2um Je
die Rechtsnorm, allentalls der Apparat ihres Vollzugs. Schutz liegt auch ın der öftent-
lıchen un allgemeinen Natur des Gesetzes. Rechtsinhalte, die Publizität und Verall-
gemeinerung scheuen, stoßen auf rechtsımmanenten Wiıderstand. Schutz liegt fernera A n a k darın, daß das echt der pluralistischen Stufung der Konsense Ausdruck geben annn
Die Verfassung nach Herbert Krüger das „bessere Ich“ der Natıon halt als Aus-
druck einer tieferen Schicht VO  - Überzeugungen der Rechtsgemeinschaft den sozialen
Ansprüchen des Augenblicks die Freiheitsrechte des einzelnen Diese siınd dıe
wichtigsten Hilten pluraler Ordnung. Letztlich aber liegt es 1m Wesen des Rechts,
dıe „ Vermittelung“ (Kant) zwischen dem einzelnen und den jeweils anderen se1in.
Die Diskussion der e1it meıint ähnliches, wWenNnn s1e VO  w} der iıdeologiekritischen Funktion
des Rechts spricht.

WAar können sıch das echt und die tragenden Konsense der Rechtsgemeinschaft
nıcht wesentlich und auf die Dauer voneinander ftrennen och kennzeichnen die
fassenden, beharrlichen und unangefochtenen Konsense nıcht sehr das aktuelle Pro-
blem Die Gefahr liegt 1n den partikularen Konsensen, die den Dissentierenden als
soz1ale Zwänge trefien, 1ın der reiheitsteindlichen Unberechenbarkeit und Labilität
der Konsense un ihrer sozialen Sanktionen und 1in der unklaren oder Salr verborgenen
Wiıdersprüchlichkeit der Meınungen. Dieser Getfahr hat das echt se1ne kritische und
abwägende, seine klärende un se1ne siıchernde Funktion entgegenzuhalten. Es kann
aber auch darüber hinaus die Entwicklung der Konsense un Meınungen führen. Es
kann Ordnungsmodelle anbieten, diıe den Konsens auf siıch 7ziehen. Und annn die
Morbidität alter Konsense erweısen, iındem C ıhre normatıven Verkrustungen WCB-nımmt.
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Die pluralistische Korrektur der sozıalen Ansprüche durch das Recht wiırd begünstigt
durch eine Sonderung der Prozesse der Rechtsbildung UN -anwendung VON anderen
politischen un soz1alen Vorgängen un: Entscheidungen, welche die wesenhafte Aut-
gabe des Rechts der „Vermittelung“ der Interessen des einzelnen MIt den sozialen
Ansprüchen sichtbar macht oder äfßt Sıe wırd ferner begünstigt durch ıne Kombli-
hatıon der Prozesse der Rechtsbildung und -anwendung, die ZUF umfassenden Auf-
deckung der Interessenstrukturen un:! Adde Rücksichtnahme autf verschiedene Sach- und
Wertvorstellungen Zwingt un VO  - vermeidbaren un übereilten Unifikationen abhält.
Publizität un Diskussion, Anhörung des Sachverstands und Auseinandersetzung C
rade miıt den Wiıdersprechenden sınd wichtige Modalıtäten. Die pluralistische Korrektur
der soz1alen Ansprüche durch das Recht wird endlich begünstigt durch i1ne breite
subjektive Streuung VOo:  S Entscheidungskompetenzen. Der gewaltenteilige, rechtsstaat-
lıche, egalitäre, parlamentarısch-demokratische Verfassungsstaat Ördert also die plu-
ralıstische Melijoration der soz1alen Anschauungen und Machtverhältnisse durch das
echt. Gewiß sınd auch 1er einseıitige Konstellationen und damıiıt antıpluralistische
Austfallerscheinungen enkbar. ber dıe „sozialistische Gesetzlichkeit“ eın egen-
beispiel nehmen erhebt Einseitigkeit („Parteilichkeit“) ZU: Prinzıp. Und die
plebiszitären Forderungen des Tages eetw2 1m Sınn der Räteherrschaft 7ielen aum
vorsichtiger aut die schnellere Durchsetzung jeweils einer Meınung mi1t den Mitteln
des Staats un des Rechts

Pluralistische Dialektik repräsentativer Herrschaft

Pluralistische Herrschaftsordnung Sanz allgemeın die Auseinandersetzung eines
weıtgespannten S5Systems difterenzierter repräsentatıver Entscheidungseinheiten und
-subjekte mMit der egalıtären Allgemeinheıit des demokratischen Volkes OTaus. Die
ausschließliche un:! ungemäßigte unmittelbare Herrschaft des Volks tendiert Inte-
gralismus und Totalıtarısmus, autokratische Herrschaft desgleichen. ber Magıstra-

der Herrschaft können durch Differenzierungen, Abhängigkeiten und Regulative
ihrer Prozesse auf pluralistische Inhalte der Herrschaft hıin gesteuer werden. Im
dialektischen Austausch MIt dem repräsentatıven Apparat erlangt auch die Herrschaft
des Volks Diıistanz und Zäsur und damıt Jjene Fähigkeit A Wechsel der herrschenden
Mehrheiten, die der Demokratie dıe Rücksicht autf iıne breitere Skala VO  - Interessen
nahelegt als jeder anderen Staatstorm. Und 1m selben Prozeß wırd der repräsentatıve
Apparat aut eın Maximum verschiedener Interessen hingelenkt. Die pluralistische
Mäßigung demokratischer Herrschaft impliziert daher repräsentatıve Herrschaft. Und
differenzierte Institutionen repräseptativer Herrschaft mussen als Institutionen der
Freiheit begrifien werden.

Ob Institutionen der Herrschaft als Institutionen der Freiheit glaubwürdig sind,
hängt nıcht zuletzt VO  w dem Ma{iß ab, 1n dem Ss1e die zentrale demokratische Hoffnung

10



Pluralität der Gesellschafi als Aufgabe

ertüllen oder wenı1gstens vital erhalten, daß ede Meınung uıne Chance hat, den Inhalt
der Herrschafi mitzubestimmen. Sie 1st auch die zentrale Hoffnung aut Pluralität der
demokratischen Herrschaft. Sıe wıird bedroht durch das Ungleichgewicht der Meinungen
1M demokratischen Prozeß. Und pluralistische Struktur demokratischer Herrschaft
hat deshalb gerade darauf achten. Wesenhaft MI1t der egalitären Demokratie Ver-

bunden 1St die Vernachlässigung numerisch geringer Interessen. Sie dennoch gewich-
tcN, 1st ein Auftrag des Rechts und der repräsentatıven Institutionen. Gleichwohl wiıird
eın Gefälle werden mussen. Mehr als das System der kleinsten auf Dauer
vernachlässıgten Minderheit kannn die Demokratie eftektiv nıcht sein. Demokratisch bös-
artız dagegen siınd die Ungleichgewichte, die sich aus der ökonomischen, organısator1-
schen, propagandistischen un aAktionistischen Potenzierung VOoONn Meınungen unab-
hängig VO  ; ihrer numerischen Größe un 1mM Gegensatz ıhr ergeben. Die Sıtuation
1sSt herkömmlich durch den Geltungsvorsprung der ökonomisch mächtigen un: der nach
außen wirkungsvoll organisierten und artıkulierten Interessen gekennzeichnet. Pluto-
kratie un Vormacht der Verbände haben das Vertrauen 1n Egalıtät und Pluralität
der demokratischen Herrschaft gestOrt. Das hat die Reaktion des Aktionismus der
Unruhe, des Geschreis und der Gewalt ausgelöst. Und in der Tat hat sich ine CI -

staunliche Anpassung der demokratischen Herrschaft vollzogen: Geschrei un! Gewalrt
haben beträchtlichen Einfluß auf den Inhalt der Entscheidungen WONNECN., Damıt
wurde ZWar der privilegierte Einflu{f auf die Herrschaft aut die Aktionisten AaUS-

gedehnt. Sie wurde damıt aber den egalıtär-demokratischen Regeln, auf die sich dıe
zentrale demokratische Hoffnung der potentiellen Teilhabe aller Meınungen der
Herrschaft gründet, NUur noch weıter entrückt. Entscheidend für die Zukunft der plura-
lıstischen Ordnung und des elementaren pluralistischen Konsenses 1st daher, ob
gelingt, den Vorausanteil finanziell-wirtschaftlich, organisatorisch un! aktionistisch
bekräftigter Meınungen und Interessen der demokratischen Herrschaft Zugunsten
der Herrschaft aller aufzuheben oder wenı1gstens einzudämmen.

Die Waffengleichheit des Stimmzettels und das pluralistische 7Z;el des Geltens mOÖg-
lichst vieler entsprechen sich CNS. Andererseıts 1St dıie gewaltsame Durchsetzung partı-
kularer Meınungen dıe nıcht 1m Verlauf pluralistisch-demokratischen Austrags als
allgemeine Jegitimiert wurden dem elementaren pluralıstischen Konsens zutiefst
wıder un: unfähig, in Ordnungen eines pluralistischen Gemeimwesens aufgenommen

werden.

Pluralismus un Strukturen der Organısatıon

Entscheidendes ur die Pluralität demokratischer Herrschaft hängt ferner VO  3 der
adäqguaten Gliederung der Entscheidungseinheiten UN- ab Um eın Beispiel

geben: Grober gruppenpluralistischer Konzeption entsprechen korporativistische
Organısationen und subsidiaristisch aufgebaute Selbstverwaltung. Immer wieder aber
hat sıch gezeigt, dafß mMi1it der kleineren Einheit der Anteıil des einzelnen der kol-
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lektiven Autonomie ZWar zunımmt, ebenso aber die Bedrängnis des einzelnen Aaus

distanzloser Miıtmenschlichkeit, Aaus persönlichem Anspruch und Vorurteil und aus der
Vereinsamung der Minderheit. Die Freiheit der Gruppen sucht Aussonderung un:
Autonomuie. Und die Vieltalt der Gruppen findet darın einen ANZSEMESSCHNECH Raum
organısatorıischer Verwirklichung. Die Freiheit des einzelnen dagegen sucht die Weite
der größeren Einheit, den Schutz der großen Zahl Wer in einer Gemeinde oder in
einer berutsständischen Organısation ıne quantite negligeable 1st, braucht 1 Bund
nıcht se1IN. FKür ıh un seinesgleichen siıchert die größere Einheit Pluralıität. Dıiıstanz
und Aähe offenbaren sıch als Pole pluralistischer Ordnung. Nur ıhre sorgfältige,
abwägende, den tatsächlichen Gegebenheiten tolgende Verbindung gewährleistet ıne
treiheitliche Existenz.

Andere Zugänge umnm gleichen Problem adäquater Organısatıon pluraler Herrschaft
erschließt die Vokabel „Verantwortung“. Verantwortung meınt die personale Zu-
rechnung VO  3 Entscheidungen. Personale Zurechnung VOoO  w Entscheidungen konstitulert
spezifische Beziehungen den entscheidungsbetroffenen Personen und achen. Ver-
antwOrtun tendiert ZUuUr Adäquanz, Adäquanz ur Je ANSCMESSCHECN Einheit und jel-
falt und Verantwortung sOomıiıt FALEE pluralen Ordnung. Verantwortliches Denken 1St
gebundenes Denken. Gleiche Verantwortung verengt die subjektiven Alternativen der
Entscheidung. Gleiche Verantwortung wirkt daher in bezug auf jeweıils dieselbe Ent-
scheidung M1t aller Vorsicht DESAST einigend. Die plurale Gesellscha ft 1St daher auf
die Auseinandersetzung VO  w Meinungsträgern verschiedenen Verantwortungsgrads, letz-
ıch VO  } verantwortlichen und unverantwortlichen Meınungen angewıesen, nıcht STE-

il nıcht VO  - wirklichen oder vermeıntlichen Sachzwängen und der Routine der „Ver-
antwortlichen“ erdrückt werden. Plurale Herrschaft braucht aber doch verantwortliche
Entscheidung. Beides darf gerade angesichts der AST nıcht veErgessch werden, die der
ygegenwärtigen Gesellschaft gelegentlich ein UÜbermaß Utopie bereiten scheint.
Vielleicht kann auch ein UÜbermaß Utopie dıe plurale Diskussion übertordern. Die
gegenwärtige Krise scheint jedoch eher ine Krise des Bewußfßtseins der Verantwortung

se1n. Sıie sollte VO  e} der Utopiıe nıcht beunruhigt, sondern befruchtet werden. Und
Wer Anteil der demokratischen Herrschaft sucht Wer seine zentrale demokratische
Hoffnung VO  - der potentiellen Relevanz auch für seine Meıinung eingelöst sehen 11
mu(ß sıch in dıe Verantwortung der Entscheidenden teilen. Er dartf nıcht verlangen,
daß der Entscheidende W1e eın Unverantwortlicher entscheidet. Das müßte ine Kon-
SCQUCNZ des elementaren pluralistischen Konsenses für die Auseinandersetzung über
die Inhalte der Herrschaft sSe1N.

Dıie ANSCHLECSSCHEC organısatorische Struktur der Verantwortung tolgt schwlier1ıgen
Gesetzen. Abhängigkeıit und Unabhängigkeit, Distanz und ähe geben Pole Man
denke diıe personale Distanz und sachliche ähe des Richters. Man denke die
typische, gleichmäßige personale und sachliche ähe kommunalpolitischer Entsche1-
dung Mıt der zunehmenden 5ähe ZUrFr Betroffenheit erreicht die Entscheidungskom-
petenz übrigens eine kritische Zone, ın der S1e durch das Eigeninteresse korrumpiert
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wird ohne daß die Verantwortung schon die me Selbstverantwortung des
Betroftenen 1ST Das alles bedeutet für die richtige Gestalt pluraler Herrschaftsordnung
sehr viel Verantwortung kann weder beliebig konzentriert noch ausgedehnt werden,
ohne Substanz verlieren un schließlich tiktiv werden. Konzentration der
Entscheidung 15 r1O0T1 ıntegralistisch. Unangemessene Streuung der Entscheidung
miıscht potentiell verantwortliche und potentiell unverantwortliche Entscheidung und
verdeckte Wahrung CISCHCF Interessen und belastet damit das pluralistische System.

Unter diesen Gesichtspunkten mMu das, Was derzeit dem Namen Demo-
kratısierung umgeht, IM1L Vorsicht differenziert werden. Auf der Nnen Seıite Auft
auf die Öffnung und Vitalisierung demokratischer Prozesse hinaus, die notwendig ST,

die zentrale demokratische Hoffnung auf die potentielle Relevanz aller Meıinungen
(wieder) echt machen. Auftf der anderen Seite aber äuft daraut hinaus, daß nıcht
mehr alle vermittels SCIMNMECINSAMETF Repräsentanten über alle herrschen, sondern jeweils
alle unmittelbar über alle Und darın lıegt ine Gefahr. Erstens die potentielle
Ingerenz aller den Angelegenheiten aller anderen die freiheitlichen Schutzschichten
der Privat- und Intimsphäre Z weitens erleichtert die MItTt ihrer Vulgarisierung Ver-
undene Diftusion der Entscheidungsprozesse dıe unkontrollierte Umsetzung sozialer
Zwänge polıtische Herrschaft Drittens werden die Strukturen verantwortlicher Ent-
scheidung aufgelöst Das Vorige SC1 hierzu folgendes CrSanNzt Die Möglichkeiten
aller, der Herrschaft über siıch und alle anderen teılzunehmen, werden -

gleich SCinNn Daran wırd die wachsende Freizeit LUr Graduelles andern Die Herrschaft
aller über alle wiırd sıch also auf die konzentrieren die Aaus welchen Gründen auch

tür diesen Zweck treistehen Nun 1STt die Ausübung der Herrschaft auch
repräsentatiıv-demokratischen System ine Minderheit gebunden: dıe Funktio-
1NaTfe ber diese Minderheit 1St MItTt der Allgemeinheit durch verıtable Sanktionen der
Verantwortung verbunden Und diesen Austausch VO  3 Interesse und Verantwortung
kann das olk viel allgemeinerem Maß mitvollziehen, als das Geschäft der kon-
kreten Entscheidung auft sıch nehmen kann. Die Herrschaft der SO  en Enga-
gyıerten un Informierten dagegen kann VO  e} den übrigen LUr den Preıs kontrolliert
werden, daß S1C alle sıch gleicher VWeıse der politischen Arbeıit zuwenden Der
Verlust Arbeitsteilung und pluraler Selbstentfaltung 1STt offensichtlich Die Eın-
mischung aller bei allen wırd total Der Pluralismus ame allemal die Räder

Eınıge Sachfragen pluralistischer Ordnung
In der Sache mu{ß der Pluralismus sıch Vor allem den Schwierigkeiten stellen, die
dadurch 24  9 dafß sıch als Mınımierung der Gemeinschaftswerte versteht Die

Formel VO  ; der Mınımierung der Gemeinschaftswerte 1ST gefährlich eintfach S1e STamMmMtTt
könnte INa  } Nn Aaus strafrechtlicher Sıcht Man kann der gleichgeschlecht-

lichen Sexualıtät Männern Konflikt allein M1 „objektiven Wert



Hans Zacher

sehen, hinter dem ein umfassender Konsens mehr steht. Dann schaftt in  -} die Straf-
arkeit ab Das Problem ISt AUuSs der Welt Diese Aufgabe der pluralistischen ere1in1-
SUung der Rechtsordnung 1sSt weıit vorangeschritten. ber S1e hat das Gesicht pluralisti-
scher Praxıs sehr bestimmt. Die pluralistische Ordnung 1st 1n Gefahr, historisch auf

dıese ıne Dimension testgelegt werden.

Werte der jeweils anderen anstelle „objektiver Werte“

mehr dıe Freiheit des einzelnen VO  ; der Bindung „objektive Werte“ frei-
gestellt wiırd, desto mehr treten Konflikte der erweıterten Freiheit miıt den Sphären
anderer auf. Und diese Konflikte sind schwerer lösen, Je mehr dıe Steuerung
durch „objektive Werte“ fehlt Die Freiheit der Kunst ELWA, deren Gegenstand und
Inhalt sich objektiv aum mehr bestimmen und daher auch aum mehr begrenzen
läßt, trıitt heute 1Ur mehr selten 1n rechtlich relevante Konflikte „objektiven Werten”
wI1ie „Öffentliche Sıttlichkeit“. Um mehr aber trıtt der Konflikt MIi1t den Persönlich-
keitsrechten anderer ZUTLagC, dıe eLtwa2 als Abgebildete, als Beschriebene oder SsSONsStWwIe
in ıhren Lebensverhältnissen betroften Ssind. Auch hier liegen die Abwägungen nıcht
VO  3 vornherein test. WAr 1St 1er der Wertansatz jeweils der Einzelperson unbe-
streitbar. ber dıe Interessenstruktur des Konflikts und die Wertabwägung seiner
Lösung lassen Meinungsverschiedenheiten Joachim Kaıser hat gerade 1M Zusam-
menhang MI1t der Freiheit der Kunst formuliert: „Wır siınd daran gewöhnt, beim
Wort Freiheit ımmer 1Ur dem zuzujubeln, der S1€e sich nımmt. Wır haben aber auch
die Freiheit dessen bedenken, der nıcht bereit 1St, S1e siıch nehmen lassen.“ Zwı1-
schen den beiden Siatzen steht auch der Wechsel VO  - der Staat-Bürger- ZUuUr Bürger-
Bürger-Dimensıion. Sıe wırd den Pluralismus mehr und mehr beschäftigen. Wenn WI1Ir

eın anderes Beispiel nehmen die Ehe nıcht mehr kraft „objektiven Wertes“
schützen, sondern SCH der beteiligten Menschen, wird der pluralistische Austrag,
welche Freiheiten und Bindungen dıese ordern dürten, nıcht einfacher.

Dıvergenz übergreifender Ordnungsansprüche

Das Beispiel der FEhe leitet über den pluralistischen Schwierigkeiten in den
Bereichen, 1n denen sich allgemein-Öffentliche und divergierende individuelle un Grup-
pen-Interessen ın einheitlichen Lebensvorgängen treften. Beispiele finden S1' etwa2 im
Bereich der Wohlfahrtspflege und des Feiertagswesens oder jense1ts alles Weltan-
schaulichen 1n der öffentlichen Planung und Kontrolle der Baugestaltung. Wo VCI-

schiedene Je 1n sıch geschlossene Bilder des Zusammenlebens aufeinanderstoßen, hilft
das Postulat der Minımierung „objektiver Werte“ allein nıcht weiıter. Genau esehen
führt einer Mınımierung individueller. Wertansprüche.
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Das zeigen E die Probleme im Volksschulwesen. ıne unvoreingenommen
pluralistische Betrachtungsweise kann nicht übersehen, daß iıne Sache ist;, die Grund-
schulerziehung VO  - weltanschaulich-religiösen Elementen frei halten, und 1ne
andere, diese in dıe Grundschulerziehung einzubeziehen. Soweit Kınder, die 1n einem
Bekenntnis CrZOßCNH werden sollen, ZUuU Besuch einer bekenntnisneutralen Schule gC-
nötigt sınd, wırd ıhnen die volle Entfaltung ihrer relig1ösen Erziehung vorenthalten.
Dıie Rechnung wird eintach gemacht, Wenn diesen Kiındern der Verzicht aut reli-
Z1ÖSE Erziehung ZUgeMUTEL wird, die relig1öse Freiheit der übrigen Kinder
gewährleisten. Vielmehr sind das Interesse der Erziehung ın einem bestimmten
Bekenntnis und das Interesse einer nıchtreligiösen Erziehung als qualitativ gleich-
berechtigt einander gegenüberzustellen. Es verstößt den Geist der Glaubens-
freiheit, schlechterdings die nichtreligiöse Schule Ww1e schlechterdings die Bekenntnis-
schule oder die christliche Gemeinschaftsschule ordern. Der Staat mu(ß daher eın
Schulsystem bereitstellen, das beweglich und offen 1St, sovijel religiösem und
weltanschaulichem Interesse jeder Art berücksichtigen als möglıich. Dieses Schul-
SYSTEM wiırd gewiß die Schonung eınes jeden VO  . der Zumutung eınes remden
Bekenntnisses /A8% wichtigsten Grundsatz haben müuüssen. ber sollte auch Platz
haben für die jeweıils gemeinsame Erziehung atheistischer, katholischer, evangelischer
oder ökumenisch vereinter christlicher Kınder. Die Einseitigkeit, MmMI1t der heute die
SOgENANNTE neutrale Schule gefordert wiırd, hat mMI1It Pluralismus nıchts IU  =] Sie
verkehrt 1LUr die alte Sünde des Vorrangs der Bekenntnisschule in ihr Gegenteıl. Das
wiırd deutlich durch die Stringenz, miıt der Eltern darauft verpflichtet werden ollen,
jeglicher Chance der Verbesserung der neutralen Wiıssensvermittlung den Vorzug VOTL

dem Einbezug relig1öser Erziehung geben. Und wiırd ärgerlich, wWenn 1n der 1LECU-

tralen Schule anthropologisch-soziologische Weltbilder ausgebreitet werden, die den
Platz des Religiösen 1mM ınd determinieren oder Sal elimınıeren.

Es geht be1 diesem Beispiel nıcht die Erwartung, daß die prinzipielle Oftenheit
des postulierten Systems eftektiv zahlreiche Bekenntnisschulen oder -klassen bestehen
oder erstehen lıeße Es geht die Notwendigkeit, die Möglichkeiten der Sonderung

der 1t10 1n Partes auszuschöpfen, 1n vergleichende Beziehung allgemeineren,
neutralisierenden und Spezifisches damıiıt verkürzenden Lösungen setzen und diese
Lösung immer often als möglich für die posıtıve Aufnahme der Vieltalt halten.

Pluralismus und soziale Gleichheit

Das Rezept der Mınımierung „objektiver Werte“ reicht auch dort nıcht Z der
Staat Guüter zuteılt oder nımmt. Die Mınımierung der Gemeinnschaftswerte 1St. auf die
Entfaltung der Freiheit gemunzt. Dort der Staat VOT allem als Sozialstaat in
Dımensionen der Gleichheit operiert oder operieren ollte, mu{ß vergleichen und
wertfen. Und obwohl diese Wertung auf Einzelmenschen bezogen ist, 1St S1e doch nıcht
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allein aus ıhm ZU beziehen. Art und Maß der Difterenzen Wohlstand und
Chancen persönlıcher Entfaltung, die die Gesellschaft hinnimmt oder negiert, bedürten
der sozialen Entscheidung. Auf Konvergenz ISt gerade hier 1m Feld gegensätzlıcher
Interessen kein Verlafß. Auch 1St falsch, die Behauptung VO  e} Sachzwängen oder
xen Konsensen vorzuschieben, Wertentscheidung notwendig 1St. ber das Men-
schen- und Gesellschaftsbild, das durch Zuteilung, Belassung und Umverteilung WIrt-
schaftlicher Güter realisiert wird, MUu pluralistisch diskutiert und entschieden werden.

Der virulente „Hass auf die Leistungsgesellschaft“ (Schoeck) hat 1er einen interes-
Santen Kern. Schon die Entscheidung für Marktwirtschaft und marktwirtschaftlich
relevante Leistung als primäres Prinzıp der Zuteilung wirtschaftlicher Güter impliziert
einen Komplex VO  3 Werturteilen. Alt INall die soz1alistische Alternatıve der plan-
wirtschaftlichen Steuerung und der Zuteilung nach den Bedürtfnissen
theoretisch S1ie immer auch seın INAag erscheinen dıe Sachzwänge des marktwirt-
schaftliıchen Prinzıps als wertend gewillkürt. Die weithin apriorische Einschätzung des
marktwirtschaftlichen Prinzıps wırd auch fragwürdig, indem korrigiert, ındem
umverteılt un! ındem soz1al geholfen wiırd. Hıer kommen andere Wertungen 1nNs Spiel:
Wertungen nach dem Bedürfnis und „Bedürfnıis“ 1St iıne Chifire für recht Nnier-

schiedlich komponierte und emessene Komplexe VO  e Freiheit. ber selbst diese An-
satze erscheinen nıcht voll enttaltet. Physische Erwerbsinsuftizienzen AF werden
weitergehend ausgeglichen als psychische. Zwischen der Prämıisse des marktwirtschaft-
liıchen Prinzıps und der Begrenztheit der umverteilbaren (jüter wirkt 1er politischer
Pragmatismus. Die pluralistische Gesellschaft wird die Diskussion der Wertungspro-
bleme, dıe S1ie jetzt ohl noch durch Sachzwänge un Selbstverständlichkeiten VeOeLI-

stellt ylaubt, ıcht mehr Jange VOTL sich verbergen können.

Schlufßbemerkungen

Herbert Weichmann, Hamburger Bürgermeıister und Bundesratspräsident,
unlängst: SIn dıe Leere verbindlicher 7zwischenmenschlicher Normen und gesamt-
menschlicher Zielsetzung Stromt dıe Flut der materijellen Ersatzziele auf der einen
Seıite und ein revolutionäres Begehren nach Gesellschaftsumbildung auf der anderen
Seite. Sıe sind 1ne Flucht in das Bemühen Sicherheit oder 1n die Welt der
Utopie. Es 1St dies die plebiszitäre Herausforderung Politiker un taatsmänner.“
Und Richard V“O:  > Weizsäcker formulierte die These: 95  1e€ VErgaNSsCHNCH ZWanZzıg Jahre
haben eiıner Privatısıerung der Ziele der Bürger un ihrer Erwartungen den
Staat geführt. In der nächsten Phase mussen WIr lernen, daß ohne gemeinschaftliche
Ziele sıch die prıvaten Ziele weder verstehen noch sıchern lassen.“ Das sind, WE ıch
recht sehe, zutiefst pluralıstische Sorgen. Es waäare falsch, in dıe Leere, die hiıer kon-
statiert wiırd, alte oder NEeUE ‚objektive Werte“ hineinzwıingen wollen. Es xibt
Näherliegendes, Wichtigeres, dem Menschen Gemäßeres. Wır sollten den pluralısti-
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schen ONnNsens festigen und entfalten. Wır sollten uns des pluralistischen Grundwerts
des Menschen versichern und der Forderungen, die WIr aneınander stellen haben
Und WIr sollten uns erinnern, da{f i1ısere plurale Freiheit ine Gemeinschaft braucht,
in der WI1rLr s1e uns siıchern. Ich würde für ine pluralistische 'Tat halten, den Begriff
des Vaterlands wieder populär machen für den staatlıchen Raum, 1n dem WIr
Verantwortung für uns selbst Lragen und 1n dem WIr u11l 1in Glück un Aast der gle1-
chen Freiheit teilen. Freiheit hat noch N1e auf der AaNZCH Erde geherrscht; schon lange
aber herrscht S1e ın vielen Vaterländern.

Sıcher 1St eines: Institutionen und Normen können nıchts ohne uns, Wır mussen den
Pluralismus leben Wır mussen d1ıe Vieltalt bejahen. Wır dürfen S1e nıcht HULE hinneh-
inNnenN. Toleranz 1St 1LLUL die Peripherie des Pluralismus. ber WIr mussen auch dıe
Harmonie 1n der Vielfalt, die Ordnung der Vieltalt wollen Das alles 1STt nıcht
Sache eines spektakulären revolutionären Aufbruchs, sondern diıe Sache eines mutiıgen
un geduldigen alltäglichen Vollzugs. Weıl 1n solcher Weıiıse unl an vertiraut 1St, hat
der Pluralısmus ıne unsıiıchere Zukunft.

Stimmen 185,


